
 
 
 
 

Zuschussantrag 
 

Vorlage bis spätestens 31. März (im Jahr 2016: bis 30.Juni) 

 
 

 
 

Stadt Erlangen 
Amt für Umweltschutz und Energiefragen 
Schuhstraße 40 
91052 Erlangen 

 

 

So erreichen Sie uns: 

Schuhstraße 40, 91052 Erlangen 

Zimmer: 09 (EG) 

Kontakt: Herr Meinardus 

Telefon: 09131 /86 - 29 34 

Fax: 09131 / 86 - 29 56  

E-Mail: ruediger.meinardus@stadt.erlangen.de 

  

  

1. Antragssteller/Organisation (genaue Anschrift) 

 .....................................................................................................................................................................   

    

  
 

 

 
2. Bankverbindung: 

 

 Kontoinhaber:     BLZ:   

 Geldinstitut:      Konto-Nr.: 
  

 IBAN:   
 

 

 

 

 

3. Name, Anschrift, Tel.-Nr., E-Mail der/des Verantwortlichen, Vorsitzende/n, Sprecherin/s: 

  

 

 

 

  

  

 

 

 
 

4. Vorhaben 

 4.1  (Arbeits-)Titel des Projekts / des Vorhabens / der Veranstaltung: 

    
2.2 Beschreibung der beabsichtigten Maßnahmen, Veranstaltungen: 

☐ liegt vor ☐ in der Anlage beigefügt 

 

4.3 Zeitrahmen 

      Beginn und Ende des Vorhabens   

 

  

mailto:stephan.beck@stadt.erlangen.de


 

 

 

 

5.  Wurde von der Stadt Erlangen in diesem Jahr oder früher für den gleichen oder einen ähnlichen Zweck 

 eine Zuwendung gewährt?   ☐ Nein ☐ Ja  

 Höhe:   € von    
    

 

6.   Ausgaben- und Einnahmeplan (bitte eine Aufstellung beifügen)  

 

 
 
7.  Durch die Unterschrift bestätigt der Antragssteller, dass er sich bei der Annahme des Zuschusses mit den 

allgemeinen bzw. besonderen Zuschussrichtlinien einverstanden erklärt, insbesondere 

1) den Dienststellen der Stadt Erlangen das Recht einräumt, die dem Bewilligungszweck entsprechende 
Verwendung der Zuwendung durch Einsicht in die Bücher und Belege sowie durch örtliche Besichtigungen 
selbst zu prüfen, 

2) nicht verbrauchte und / oder nicht dem Bewilligungszweck entsprechend verwendete Zuwendungen 
einschließlich Zinsen wieder zurückzuzahlen sind, 

3) die Stadt Erlangen berechtigt ist, die gesamte Zuwendung beim Fehlen nachprüfbarer Unterlagen 
einschließlich Zinsen zurückzufordern, 

4) dem Zuschussempfänger aus der wiederholten oder regelmäßigen Gewährung freiwilliger Zuwendungen keine 
Rechtsanspruch erwächst und dass die Ausweisung von Zuwendungen im städtischen Haushaltsplan die 
Stadt Erlangen nicht zur Gewährung von Zuwendungen verpflichtet, 

5) bei Publikationen, die den Zuschusszweck betreffen, auf die Unterstützung durch die Stadt Erlangen hinweist. 
 
 
 
 
 

Erlangen, den      

  Unterschrift 
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